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Beschluß
zur Aufhebung des Beschlusses über Maßnahmen 
zur Förderung des wissenschaftlich-technischen 

Fortschritts in der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 25. November 1963

§1
Der Beschluß vom 21. Juli 1955 über Maßnahmen zur 

Förderung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I 
S. 521) wird aufgehoben.

§2
Dieser Beschluß tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Berlin, den 25. November 1963

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Staatssekretär 
für Forschung und Technik 

S t o p h  W e i z
Erster Stellvertreter 

des Vorsitzenden 
des Ministerrate«

Preisanordnung Nr. 1006/2*.
— Erfassungspreise für Milch und Landbutter —

Vom 28. November 1963

Zur Änderung der Preisanordnung Nr. 1006 vom 
26. April 1953 — Anordnung über die. Erfassungspreise

für Milch und Landbutter — (Sonderdruck Nr. P 391 
des Gesetzblattes) wird im Einvernehmen mit dem Vor
sitzenden des Staatlichen Komitees für Erfassung und 
Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse und dem 
Minister der Finanzen folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 4 erhält folgende Fassung:

„Preise für Mager- und Buttermilch

(1) Der Rückgabepreis für Mager- und Butter
milch beträgt für die gesetzlich festgelegte Rück
lieferung aus der Pflichtablieferung und dem freien 
Verkauf

je kg 0,06 DM.

(2) Der Preis für Mager- und Buttermilch beträgt 
bei Ansprüchen aus abgeschlossenen Verträgen und 
ausgehändigten Bezugsberechtigungen

je kg 0,13 DM 

frei vereinbarter örtlicher Ausgabestelle.“

S 2
Diese Preisanordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 

1963 in Kraft.

Berlin, den 28. November 1963

Der Vorsitzende 
des Landwirtschaftsrates beim Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

* Preisanordnung Nr. 1006/1 <GBI. I 1960 Nr. 22 S. 216)
E w a l d
Minister


